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Besonderer Kündigungsschutz bei Schwerbehinderten ohne Aufklärung des Arbeitgebers

Ein Arbeitgeber kündigte seiner Kommissioniererin, nachdem diese aufgrund einer Bandscheibenoperation keine Arbeiten in Zwangshaltung, Überkopfhaltung mehr verrichten und keine Lasten über 10 kg heben konnte. Der vorher angehörte Betriebsrat widersprach, weil die Mitarbeiterin einen Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderte gestellt habe. Etwa ein halbes Jahr später stellte das zuständige Versorgungsamt rückwirkend einen Grad der Behinderung (GdB) von 50 % fest. Die Klägerin klagte gegen die Kündigung und verlangt von ihrem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung.

Das Bundesarbeitsgericht stellte zunächst einmal fest, dass die Mitarbeiterin zum Zeitpunkt des Ausspruches aufgrund des GdB von 50% schwerbehindert gewesen sei. Dies reiche allerdings nicht aus, um in den Genuss des besonderen Kündigungsschutzes für Schwerbehinderte zu kommen. Vielmehr müsse der Arbeitnehmer vor dem Erhalt der Kündigung zumindest einen Schwerbehindertenausweis beantragt haben. Zudem müsse er normalerweise auch seinem Arbeitgeber vor dem Ausspruch der Kündigung mitgeteilt haben, dass er schwerbehindert sei bzw. einen Behindertenausweis beantragt habe. Dies gelte allerdings nicht, wenn das Vorliegen einer Schwerbehinderung offensichtlich sei bzw. der Arbeitgeber durch den Betriebsrat von der Antragstellung erfahre. Von daher könne die Mitarbeiterin vorliegend die Weiterbeschäftigung verlangen.

BAG vom 20.01.2005, Az. 2 AZR 675/03

Arbeitgeber muss vor dem Ausspruch einer Verdachtskündigung allen entlastenden Umständen hinreichend nachgehen

Eine Mitarbeiterin organisierte mit anderen Kollegen eine Weihnachtsfeier. Für die Durchführung der zunächst geplanten Tombola erhielt sie von dem Außendienstmitarbeiter einer Lieferantin eine Bohrmaschine. Nachdem auf der Weihnachtsfeier die Tombola nicht durchgeführt worden war, fragte der Außendienstmitarbeiter bei ihrem Arbeitgeber nach, wer denn die Bohrmaschine gewonnen habe. Dadurch entstand diesen der Eindruck, dass seine Mitarbeiterin die Bohrmaschine unterschlagen habe. Er kündigte sie fristlos, ohne ihrem entlastenden Vorbringen näher nachzugehen. 

Das Landesarbeitsgericht Köln stellte fest, dass sowohl die fristlose, als auch eine ordentliche Kündigung rechtswidrig ist. Der dringende Tatverdacht einer Unterschlagung hätte ausgeräumt werden können, wenn der Arbeitgeber alles Zumutbare zur Sachverhaltsaufklärung unternommen hätte. Hierzu sei er aufgrund der schwerwiegenden Folgen einer Verdachtskündigung für den Mitarbeiter verpflichtet gewesen. Dies gelte besonders dann, wenn ihm der Verkaufsleiter vor der Kündigung mitgeteilt habe, dass sie die Bohrmaschine an ihn zurückgegeben habe. So etwas dürfe nicht abgetan werden. 

LAG Köln vom 10.02.2005, Az. 6 Sa 984/04

Kündigung wegen Trunksucht

Ein Arbeitnehmer war seit 16 Jahren als Chefbuchhalter/Geschäftsführer bei einer Firma beschäftigt, als er wegen des Genusses von Alkohol eine Abmahnung erhielt. Er roch nach Alkohol und hatte eine lallende Aussprache. Im Anschluss daran wurde er für fast zwei Wochen entgiftet und erschien wieder auf seinem Arbeitsplatz. Etwa fünf Monate später verließ er vormittags alkoholisiert seinen Arbeitsplatz. In der Folgezeit erhielt er für einige Wochen Freizeitausgleich für geleistete Überstunden. Im Anschluss daran kündigte ihm der Arbeitgeber, weil dieser aufgrund seines Alkoholproblems nicht mehr seinen Aufgaben gewachsen sei.

Das Landesarbeitsgericht Hamm entschied, dass sowohl die Kündigung unwirksam sind. Es sei nicht ausreichend, dass mit einer Besserung des alkoholisierten Zustandes nicht zu rechnen sei. Vielmehr müsse es aufgrund des Verhaltens des Arbeitnehmers bereits in der Vergangenheit zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen gekommen sein. Eine solche liege nicht bereits dann vor, wenn er betrunken zum Dienst erschienen sei und an einer Entgiftung teilgenommen habe. Der Arbeitgeber lege zudem nicht konkret genug da, inwieweit  der Arbeitnehmer seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß verrichte. Dazu müsse er angeben, bei welchen Vorgängen ihm Fehler unterlaufen seien bzw. es zu verlängerten Bearbeitungszeiten gekommen sei.

LAG Hamm vom 08.02.2005, Az. 19 Sa 2287/04

Private Nutzung von Telefon und Internetanschluss am Arbeitsplatz

Eine Anwaltsgehilfin führte während ihrer eineinhalbjährigen Tätigkeit in einer Anwaltkanzlei private Telefonate in einem Umfang von etwa 55 Stunden. Darüber hinaus surfte sie privat auf ihrem Internetanschluss in einem Umfang von sechs Stunden. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nahm der Arbeitgeber sie auf Schadensersatz in Anspruch. Hierzu behauptet er, dass er die private Nutzung des Telefons und des Internetanschlusses von Anfang an verboten habe. Er habe während des Arbeitsverhältnisses nicht bemerkt, dass die Mitarbeiterin sich über sein Verbot hinweggesetzt habe. Er habe die in den Telefonrechnungen aufgeführten Einzelverbindungsnachweise keiner Kontrolle unterzogen. Ihm stehe über die entstandenen Kosten hinaus eine Entschädigung für die entgangene Arbeitszeit zu. 

Hiermit kam er vor dem Landesarbeitsgericht Köln nicht durch. Für einen Schadensersatzanspruch fehle es an einer Pflichtverletzung der Mitarbeiterin. Dies hätte nur dann vorgelegen, wenn die privaten Telefonate sowie die private Nutzung des Internetanschlusses gegen die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag verstießen. Hierzu bedürfe es eines ausdrücklichen Verbotes. Der Arbeitgeber habe nicht nachgewiesen, dass ein solches bestanden habe. Hiergegen spreche allein schön, dass er seine Mitarbeiterin nicht durch Überprüfung der Einzelverbindungsnachweise kontrolliert habe. 

LAG Hamm vom 11.02.2005, Az. 4 Sa 1018/04

Fristlose Kündigung wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Ein Mitarbeiter belästigte mehrfach eine Auszubildende im Betrieb. Dabei hat er sie beinahe täglich an den Hintern gefasst und gesagt, dass er sie gerne gegen seine Frau austauschen wolle. Nachdem die Auszubildende ihm das mehrfach untersagte, beschwerte sie sich. Nach ihrer Umsetzung der Auszubildende in eine andere Abteilung belästigte der Mitarbeiter sie dort. Der Arbeitgeber kündigte ihm daraufhin ohne vorhergehende Abmahnung. 

Das Hessische Landesarbeitsgericht stellte fest, dass die Kündigung rechtmäßig ist. Aufgrund seines erheblichen Fehlverhaltens infolge der massiven Belästigungen über den Zeitraum von mehreren Monaten sei das Vertrauen derart schwer gestört, dass der Arbeitgeber nicht zuvor eine Abmahnung aussprechen brauche.

Hessisches Landesarbeitsgericht vom 27.01.2004, Az. 13 TaBV 113/03

